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Berichterstatterin Marianne Hackl: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr 

Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Finanz-

ausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 24. Oktober 2018 betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der Verord-

nung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen 

und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und stan-

dardisierte Verbriefung erlassen wird und mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehörden-

gesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Alternative Investmentfonds Manager-

Gesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Aktiengesetz, das Immobilienin-

vestmentfondsgesetz und das Bankwesengesetz geändert werden. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich sogleich zur Antrag-

stellung. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 6. November 2018 mit Stim-

menmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates kei-

nen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Als Erster zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Hartwig Löger. – Bitte, Herr 

Bundesminister. 

 


